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In dem Untersuchungsbericht vom 07.11.2025 werden insgesamt sieben Kontaminationsverdäch-

tige Flächen (KVF) ausgewiesen, für die der Gutachter weiteren Handlungsbedarf sieht:  

Vier KVF (KVF 02, KVF 03, KVF 06 und KVF 21) sollen bei Rückbauarbeiten fachgutachterlich beglei-

tet werden. Hierbei sollen entsprechende Untersuchungen auf die jeweils angeführten Parameter 

sowie jeweils eine Sohlfreimessung durchgeführt werden. Wir behalten uns vor, je nach Untersu-

chungsergebnis auch diese vier KVF noch ins Altlastenkataster aufzunehmen. 

Für drei KVF (KVF 09, KVF 31 und KVF 32) empfiehlt der Gutachter bereits jetzt Untersuchungen im 

Rahmen der Phase IIa durchzuführen, entsprechende Empfehlungen zum Umfang und den Para-

metern sind bereits in dem Untersuchungsbericht vom 07.11.2025 aufgenommen worden. Diese 

drei KVF haben wir aufgrund ihrer Dringlichkeit (u.a. Verdacht einer Kontamination mit PFAS) be-

reits jetzt in das Altlastenkataster aufgenommen (siehe oben). 

Wir sind mit Ihrem Vorschlag vom 15.12.2025 einverstanden, weitere Untersuchungen zunächst 

nur für KVF 31 und KVF 32 in Auftrag zu geben. Wir sehen eine zeitnahe Klärung einer möglichen 

PFAS-Kontamination aus folgenden Gründen für sinnvoll und notwendig an: 

Nach Mitteilung des Wasserwirtschaftsamt Weilheim (WWA) vom 18.12.2025 wurden in der 

Grundwassermessstelle (GWM) mit der amtlichen Bezeichnung „Wes080“ PFAS-Spurengehalte 

nachgewiesen. Wie Sie dem beigefügten Lageplan des WWA entnehmen können, befindet sich 

diese GWM im Bereich der Fl.Nr. 1403 Gemarkung Oberpfaffenhofen im Nahbereich zur Münchner 

Straße / ST2349 und grenzt an Ihr Grundstück Fl.Nr. 1354 Gemarkung Oberpfaffenhofen. 

 

Des Weiteren wurden auch im Wasserschutzgebiet „Unterbrunner Holz“ östlich des Flugplatzes 

Oberpfaffenhofen-Weßling bereits 2019 Spuren an PFAS im Grundwasser vorgefunden. Hierfür 

verantwortlich haben wir bisher drei Verdachtsflächen auf dem östlichen Gelände des Flugplatzes 

gesehen,  

Im Rahmen einer Orientierenden Untersuchung (OU) im März 2025 wurden insgesamt 13 Prüfwert-

überschreitungen bei den Einzelparametern PFOS (2x), PFDA (2x), PFNA (1x) und PFOS (8x) detek-

tiert. Eine vertikale Abgrenzung (Endteufe in der OU bei 2m) sowie eine horizontale Abgrenzung für 

die PFAS-Belastung wurden bei der OU nicht erreicht. Daher haben wir als Bodenschutzbehörde 

von der Eigentümerin Ende Juli 2025 eine Detailuntersuchung (DU) gefordert, in die evtl. auch wei-

tere, bisher unbekannte Verdachtsflächen einbezogen werden sollten, auf denen mit PFAS-halti-

gen Löschschaum seitens der Werksfeuerwehr hantiert wurde. Uns wurde am 30.09.2025 von der 

Eigentümerin eine entsprechende Zusage geschickt, ein Untersuchungskonzept für die DU uns 

noch zur Abstimmung vorzulegen. 

Soweit Sie oder der mit der Durchführung der Phase IIa beauftragte Gutachter noch Rückfragen 

haben, stehen wir und das WWA gerne zur Verfügung. 

Abschließend möchten wir Sie noch bitten, uns über den Verfahrensstand auf dem Laufenden zu 

halten. Soweit Ihnen bereits ein Zeitplan über die angedachten Rückbauarbeiten zu den anderen 

KVF, insbesondere derer in Kategorie E, vorliegt, möchten wir Sie bitten, uns diesen für unsere Un-

terlagen zukommen zu lassen. 






